
 

 

Voreinschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit zum Vorhaben 

 Bebauungsplan „Hälde“  

in Langenbrettach Ortsteil Langenbeutingen 

 

07.12.2021 

 

Auftraggeber: 

Gemeinde Langenbrettach 

Rathausstraße 1 

74243 Langenbrettach 

 

 

Auftragnehmer: 

Roland Steinbach 

Freier Landschaftsarchitekt bdla 

Zum Buschfeld 5 

74613 Öhringen 

 

 

Mail: info@steinbach-la.de 

Fon 07941/64778-0 

 

 

 



Natura  2000-Vorprüfung zum Vorhaben Bebauungsplan „Hälde““ in Langenbrettach Ortsteil Langenbeutingen“ 

Roland Steinbach  Freier Landschaftsarchitekt  Zum Buschfeld 5  74613 Öhringen  Fon 07941/64778-0 

 2 

Inhaltsverzeichnis 

 

1 Einleitung 3 

 

2 Rechtliche Grundlagen 3 

 

3 Kriterien 4 

3.1 Lage des Vorhabens 4 

3.2 Arten der Europäischen Vogelschutzrichtlinie 5 

 

4 Abhandlung des geplanten Vorhabens 6 

4.1 Bestand 6 

4.2 Gesamtbetrachtung und Auswirkungen 7 

4.3 Ableitung einer möglichen Pflicht zur Durchführung einer   

Verträglichkeitsprüfung nach der Europäischen Vogelschutzrichtlinie 8 

 

5 Fazit 8 

 

6 Literatur 9 

 



Natura  2000-Vorprüfung zum Vorhaben Bebauungsplan „Hälde““ in Langenbrettach Ortsteil Langenbeutingen“ 

 

Roland Steinbach  Freier Landschaftsarchitekt bdla  Zum Buschfeld 5  74613 Öhringen Fon 07941/ 959955  Fax 958915  3 

1 Einleitung 

Die Gemeinde Langenbrettach plant im Ortsteil Langenbeutingen auf einem Teil des 

ehemaligen Freibadgeländes den Neubau eines Familienzentrums. In ca. 70-100 

Metern Entfernung befindet sich das Vogelschutzgebiet Nr. 6823-441 „Kocher mit 

Seitentälern“ in der Nähe. Zur Prüfung, ob durch das Vorhaben Auswirkungen auf das 

Schutzgebiet zu erwarten sind, ist eine Voreinschätzung der Natura 2000-

Verträglichkeit erforderlich. 

2 Rechtliche Grundlagen 

Das Naturschutzrecht in der Europäischen Union für den Gebiets- und Lebensraumschutz 

basiert auf zwei Richtlinien: 

 der Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 

und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie), genannt FFH-Richtlinie. 

 der Richtlinie 2009/147/EG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, genannt 

Vogelschutzrichtlinie, 

Wichtigstes Ziel der beiden Richtlinien ist nach Art. 3 Abs. 1, FFH-Richtlinie, die Ausweisung 

und dauerhafte Sicherung eines europäischen Schutzgebietssystems, das den Namen 

"Natura 2000" trägt. In dieses Schutzgebietssystem werden nach naturschutzfachlichen 

Auswahlkriterien aufgenommen: 

 besondere Schutzgebiete (BSG bzw. Special Protected Areas, SPA), die zum Schutz der Arten 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB bzw. Special Area of Conservation, SAC) zum 

Schutz der in den Anhängen der FFH-Richtlinie aufgeführten Lebensraumtypen, Tier- und Pflan-

zenarten.  

 des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie und der wandernden Vogelarten ausgewiesen werden 

müssen, 

Mit der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes vom Juli 2009 (zuletzt geändert am 

18.08.2021) wurden die Anforderungen der beiden europäischen Richtlinien in nationales 

Recht umgesetzt.  

Die Pflicht zur Durchführung einer Natura 2000-Vorprüfung ergibt sich aus den Bestimmungen 

der §§ 36 bis 40 NatSchG in Verbindung mit den § 10 Abs. 1 Nr. 7 bis 9, § 10 Abs. 2 Nr. 10 

bis 12, §§ 31 bis 34 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Die Pflicht zur Beibringung 

geeigneter Unterlagen liegt beim Vorhabensträger. 

Gem. § 38 NatSchG in Verbindung mit § 34 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung oder 

Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Gebiets von 

gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines Europäischen Vogelschutzgebiets zu überprüfen. 

Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen 

eines in Absatz 1 genannten Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 

maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist es unzulässig. 
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Bei vielen Vorhaben lässt sich jedoch nicht auf den ersten Blick feststellen, ob die 

Verwirklichung des Vorhabens zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Schutz- und 

Erhaltungsziele führen kann. In diesen Fällen wird mit einer „Natura 2000-Vorprüfung“ 

festgestellt, ob eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung gemäß § 38 Naturschutzgesetz 

(NatSchG) durchgeführt werden muss. Diese Natura 2000-Vorprüfung stellt eine grobe 

Abschätzung der Verträglichkeit des Vorhabens mit den Schutz- und Erhaltungszielen der 

betreffenden Natura 2000-Gebiete dar. Ergibt die Natura 2000-Vorprüfung, dass das 

Vorhaben nicht geeignet ist, erhebliche Beeinträchtigungen hervorzurufen, ist keine weitere 

Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung mehr erforderlich, das Vorhaben kann aus Sicht der 

Natura 2000-Bestimmungen realisiert werden.  

3 Kriterien  

3.1 Lage des Vorhabens  

Das Planungsgebiet befindet sich südlich von Langenbeutingen, in der Talaue der Brettach.  

 

   
Abb. 1: Lage des geplanten Familienzentrums  Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und 

Landentwicklung Baden-Württemberg. 
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3.2 Arten der Europäischen Vogelschutzrichtlinie 

Für das Vogelschutzgebiet 6823-441 „Kocher mit Seitentälern“ sind Lebensstätten folgender 

Arten im Managementplan erfasst:  

Eisvogel    Alcedo atthis 

Wanderfalke    Falco peregrinus 

Gänsesäger   Mergus merganser 

Grauspecht   Picus canus 

Zwergtaucher   Tachybaptus ruficollis 

Klare saubere Gewässer sind Bedingung für ein gutes Jagdrevier des Eisvogels. Für 

erfolgreiche Bruten sind Steilhänge optimal: etwa Prallhänge und Steilufer an Flüssen oder 

Abbruchkanten und Wände in Kies- und Sandgruben. Hier gräbt der Vogel einen etwa ein 

Meter langen Gang in den Hang und legt in die Nistmulde unter günstigen Umständen sechs 

bis acht Eier. Die Brutperiode beginnt früh, oft schon im März. Die Brettach ist sowohl im 

Bereich der geplanten Radwegebrücke als auch im Bereich der bestehenden Brücke, die 

ausgebaut werden soll, gemäß Managementplan (RPS 2013) als Lebensstätte des Eisvogels 

mit gutem Erhaltungszustand dargestellt. Brutplatznachweise gab es südöstlich und 

nordwestlich von Langenbeutingen.  

Das Brettachtal zwischen den Ortsteilen Langenbeutingen und Brettach ist zudem als 

Lebensstätte des Grauspechts in mindestens gutem Erhaltungszustand erfasst. Unterhalb des 

Freibads in Langenbeutingen gibt es einen älteren Brutplatznachweise in den Ufergehölzen 

der Brettach.  

 

Abb. 2: Lebensstätten von Arten im Bereich des Vorhabens (rote Fläche). Quelle: Auszug aus der 

Bestand und Zielekarte Teilkarte Brettach br1/ br2 des Managementplans (RPS 2013) 

Als Erhaltungsmaßnahme für die Lebensstätte des Grauspechts wird die Maßnahme A 11 

„Sicherung alter, höhlenreicher Bäume“ empfohlen, insbesondere in störungsarmen Bereichen 



Natura  2000-Vorprüfung zum Vorhaben Bebauungsplan „Hälde““ in Langenbrettach Ortsteil Langenbeutingen“ 

 

Roland Steinbach  Freier Landschaftsarchitekt bdla  Zum Buschfeld 5  74613 Öhringen Fon 07941/ 959955  Fax 958915  6 

der Lebensstätte. Für die Lebensstätte des Eisvogels ist in ca. 100 m Entfernung zur 

nördlichen Grenze des geplanten Familienzentrums die Entwicklungsmaßnahme a3 

„Verstärkung der Eigendynamik durch Rückbau punktueller Ufersicherungen, Verfüllungen 

und Ablagerungen an Steilwänden“ vorgeschlagen. In ca. 140 m Entfernung zum Plangebiet 

ist diese Maßnahme als Erhaltungsmaßnahme A3 formuliert.  

 

Abb. 3: Maßnahmenempfehlungen für Lebensstätten von Arten im Bereich des Vorhabens (rote 

Fläche). Quelle: Auszug aus der Maßnahmenkarte Teilkarte Brettach br1/ br2 des Managementplans 

(RPS 2013)  
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4 Abhandlung des geplanten Vorhabens 

4.1 Bestand 

Die Brettach ist von einem Gehölz-saum begleitet, der im Bereich des ehemaligen 

Freibadgeländes durchgehend ausgebildet ist. Am Ufer stockt ein naturnaher Auwaldstreifen 

aus Esche und Schwarzerle. Die Ufer sind steil ausgebildet.  

 

 

 

Die Brettach ist im Bereich des Vorhabens nach § 

30 BNatSchG als Biotop „Brettachabschnitt W 

Langenbeutingen“ (Biotop-Nr. 167221250382) 

erfasst.  

 

 

4.2 Gesamtbetrachtung und Auswirkungen  

Der Neubau des Familienzentrums befindet sich in ca. 100 m Entfernung zur Brettach, so dass 

in das Gewässer selbst nicht eingegriffen werden muss. Nach § 29 Wassergesetz für Baden- 

Württemberg (WG) muss im Außenbereich ein Gewässerrandstreifen von 10 Meter Breite 

eingehalten werden. An der Brettach besteht eine ausgeprägte Böschungsoberkante, so dass 

sich der Gewässerrandstreifen ab ihr bemisst. Nachdem sich das Planungsgebiet in ca. 100 

m Entfernung vom Gewässer befindet, werden keine baulichen oder sonstigen Anlagen im 

Bereich des Gewässerrandstreifen errichtet. 

Bei den Auswirkungen eines Vorhabens unterscheidet man grundsätzlich in anlagebedingte, 

baubedingte und betriebsbedingte Auswirkungen. 

Für die geschützten Arten des Vogelschutzgebiets sind mit dem Vorhaben keine 

anlagebedingten Auswirkungen zu erwarten, da keine Brutplätze zerstört oder 

Habitatbäume gefällt werden. Im Rahmen des Vorhabens finden keine Eingriffe in das 

Gewässerbett und die Ufer der Brettach statt.  

Baubedingte Beeinträchtigungen für geschützte Arten des Vogelschutzgebiets und weitere 

Vogelarten können durch akustische und visuelle Störungen während der Bauzeit entstehen. 

Diese sind unerheblich, da durch die Entfernung und vorhandene Gehölze keine Gefahr 

besteht, dass es während der Brutzeit  zur Aufgabe und damit zum Verlust der Gelege 

kommen könnte.  

Betriebsbedingt ist das Vorhaben mit Lärmemission verbunden. Das kann zu geringfügigen 

Störungen führen. Durch den Betrieb des Familienzentrums entstehen Geräusche, die jedoch 

Abb. 4: Brettach im Bereich ehemaliges Freibad 
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als unerheblich eingestuft werden. Erhebliche nachteilige Auswirkungen sind nicht zu 

erwarten. 

 

4.3 Ableitung einer möglichen Pflicht zur Durchführung einer Verträglichkeits-

prüfung nach der Europäischen Vogelschutzrichtlinie 

Im weiteren Bereich des geplanten Vorhabens ist vom Vorkommen des Eisvogels und des 

Grauspechts auszugehen. Entsprechende Brutnachweise in der Vergangenheit liegen vor. In 

den angrenzenden Bereichen gibt es keinen Nachweis von entsprechenden Brutstätten. 

Anlagebedingt hat das Vorhaben keine Auswirkungen auf die geschützten Arten, da weder 

Brutwände des Eisvogels noch Habitatbäume des Grauspechts betroffen sind. 

Eine bauzeitlich auftretende erhebliche Störung des Eisvogels und anderer Vogelarten kann 

durch die Entfernung und vorhandene Gehölze ausgeschlossen werden.  

Betriebsbedingt ist im Bereich des Vorhabens von geringfügigen Störungen durch die 

Bautätigkeit auszugehen. Allerdings sind die Bereiche an der Brettach bereits jetzt durch die 

Nutzung der angrenzenden Sportanlagen vorbelastet. 

Zudem liegen die Fütterungsmaxima des Eisvogels nach Angaben in der Literatur (u.a. 

SCHMIDT 1996, 1997, 1998, 1999 für die Jagst; MEßLINGER & SCHMIDT 2008 für die Donau) 

meistens in den Dämmerungsstunden, d h. frühmorgens und abends, während die Baustelle 

tagsüber betrieben wird. 

Somit ist weder anlage-, bau- oder betriebsbedingt von erheblichen Auswirkungen auf das 

Vorkommen und die Entwicklung der geschützten Arten auszugehen. Eine 

Verträglichkeitsprüfungspflicht nach der Europäischen Vogelschutzrichtlinie besteht daher 

nicht. 

5 Fazit 

Im Rahmen der vorliegenden Voreinschätzung der Natura-2000-Verträglichkeit wurde 

festgestellt, dass von dem geplanten Vorhaben keine erheblichen Auswirkungen auf die 

Erhaltungsziele des Europäischen Vogelschutzgebiets „Kocher mit Seitentälern“ sowie das 

Vorkommen und die Entwicklung der geschützten Arten ausgehen.  

Im Managementplan zum Vogelschutzgebiet „Kocher mit Seitentälern“ ist der Abschnitt der 

Brettach im Bereich des Vorhabens als Lebensstätte des Eisvogels und des Grauspechts 

erfasst. Erhebliche Beeinträchtigungen des Eisvogels und anderer Vogelarten können 

ausgeschlossen werden. 

Da keine der geschützten Arten beeinträchtigt wird, ist eine Summationswirkung mit anderen 

Vorhaben nicht gegeben. 

Das geplante Vorhaben Bebauungsplan „Hälde“ in Langenbeutingen, Gemeinde 

Langenbrettach“ wird als nicht Natura-2000-verträglichkeitsprüfungspflichtig 

eingestuft.  
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Öhringen, den 22.09.2021 

 

 

Esther Schneider | Dipl. Ing. (FH) Landespflege 
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